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BETRIEBSANWEISUNG 
gemäß § 14 GefStoffV  

Gefahrstoffverzeichnis 

Lfd. – Nr.:       

 

Arbeitsbereich:       CAS-Nr:  

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 
 

 
H y d r a u l i k ö l  (biologisch abbaubar) 

klare, gelbliche Flüssigkeit 
 

 

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT 
 

 

 Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen 
 Kann die Augen reizen 
 Getränkte Putzlappen können sich selbst entzünden 
 Verschüttetes Hydrauliköl verursacht Unfälle durch rutschen 

 

 

SCHUTZMAßNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN 
 

 
 
 

 

 Zündquellen fern halten 
 Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren 
 Beim Umgang nicht essen, trinken und rauchen 
 Nach Umgang mit Hydrauliköl die Hände gründlich reinigen und pflegen 
 Verspritzen vermeiden, stark verunreinigte Kleidung wechseln 
 Getränkte Putzlappen in nicht brennbaren und dicht verschlossenen Behältern 

sammeln 
 Nur in zugelassenen, gekennzeichneten Originalbehältern lagern und befördern 
Persönliche Schutzausrüstung tragen: 
 Augenschutz: Bei Spritzgefahr Gestellbrille 
 Hautschutz: Fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe 
 Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk od. PVC  

 Körperschutz: Ölbeständige Schutzkleidung 

 
 

 
 

 

 

VERHALTEN  IM  GEFAHRFALL 
 

 

 Verschütteten Stoff mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Sand, Universalbinder) aufnehmen  
 Vorsicht! Rutschgefahr  
 Brandbekämpfung mit CO2, Schaum, Löschpulver oder Wassernebel – kein Wasser im Vollstrahl verwenden 
 Größere Brände nur unter Verwendung eines umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgeräts und Schutzausrüstung 

löschen 

 

 

ERSTE  HILFE 
 

 

Nach Verschlucken: 
Nach Hautkontakt: 
Nach Augenkontakt: 
 
Unfall melden: 

Kein Erbrechen herbeiführen und in kleinen Schlucken viel Wasser trinken 
Stellen sofort mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln 
Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und 
sofort einen Arzt hinzuziehen! 
Notrufnummer  112  
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
 

 

 Nicht in Ausguss oder Mülltonne kippen! Wiederverwertung durch Spezialfirmen. 
 Restmengen in verschließbarem und gekennzeichnetem Gefäß sammeln – nicht mit anderen Stoffen 

mischen! 

 

 
Diese Betriebsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden. 
 


